
Umschlagsdauer und bei Zug-um-Zug-Geschäften. Bei 
Haushaltsorganisationen ist zur Abbuchung des Rech
nungsbetrages nach wie vor eine schriftliche Zustim
mung des Käufers (sog. offenes Akzept) notwendig; 
dieses Akzept ist jedoch nicht mehr innerhalb von 
sechs, sondern bereits innerhalb von vier Werktagen 
zu erteilen. Weiterhin ist das Verfahren über den Ein
spruch gegen die Abbuchung des Rechnungsbetrages 
in einigen Punkten wesentlich geändert worden. Wird 
ein solcher Einspruch mit nicht qualitätsgerechter 
Leistung begründet, so hat der Käufer im Einspruchs
schreiben den Tatbestand anzugeben, auf Grund des
sen er nach den gesetzlichen Bestimmungen von der 
fristgemäßen Rechnungsbezahlung ganz oder teilweise 
befreit ist; soweit hierzu eine’ Mängelanzeige gegen
über dem Verkäufer erforderlich ist, hat der Käufer 
deren Absendung zu versichern. Außerdem ist noch 
zu erwähnen, daß ein nach Ablauf der Akzeptfrist bei 
der Bank eingehender Einspruch als fristgerecht ein
gelegt gilt, wenn der Rechnungsbetrag noch nicht oder 
nicht in voller Höhe abgebucht ist.

Auch die Anordnung über die Grundsätze der Pla
nung und der Finanzierung der Umlaufmittel in der 
volkseigenen Industrie vom 19. Juni 1957 (GBl. I S. 367) 
setzt sich für ihren Anwendungsbereich zum Ziel, die 
Prinzipien der wirtschaftlichen Rechnungsführung zu 
festigen, darüber hinaus die Produktivität und die 
Rentabilität der Betriebe zu erhöhen sowie die Selb
ständigkeit und die Verantwortlichkeit der Leiter der 
volkseigenen Industriebetriebe zu stärken. Sie enthält 
die Grundsätze für die Planung der Materialbestände, 
insbesondere auch für die Planung der Störreserven 
(zur Sicherung einer kurzfristigen Beseitigung von 
Störungen an den Produktionsinstrumenten) und der 
Bestände an unvollendeten und fertigen Erzeugnissen, 
und für die Finanzierung der planmäßigen Umlauf
mittel.

Das Statut der volkseigenen Einzelhandelsbetriebe, 
das mit der Anordnung vom 5. Auigust 19559 geschaf
fen worden war, ist durch die Anordnung über das 
Statut der HO-Kreisbetriebe vom 19. Juni 1957 (GBl. II 
S. 217) lediglich in einigen, aber für die Rechtsstel
lung dieser Betriebe und ihres leitenden Personals 
nicht unwesentlichen Punkten geändert worden. Der 
Direktor des Betriebes und sein Stellvertreter werden 
nicht mehr durch den Leiter der Abteilung Handel 
und Versorgung beim Rat des Bezirks, sondern durch 
den Vorsitzenden des Rates des Kreises berufen und 
abberufen; das gleiche gilt für die Berufung und Ab
berufung des Hauptbuchhalters. Die Verkaufsstellen
leiter sind jetzt auch nach dem Statut zum Abschluß 
von Verkaufsstellemverträgen10 11 und zur Abgabe der 
zur Durchführung der Verkaufsstellenverträge erfor
derlichen Willenserklärungen berechtigt. Die Ausfüh
rung der Dienstleistungen, die den HO-Kreisbetrieben 
zur Verbesserung des Kundendienstes zur Pflicht ge
macht worden waren, ist auf Grund des neuen Statuts 
in erster Linie durch örtliche Betriebe zu über
nehmen, mit denen Dienstleistungsverträge abzu
schließen sind, und nur dann im eigenen Betrieb, 
wenn der Abschluß solcher Verträge nicht möglich 
ist.

Die Frage der Behandlung wertgeminderter Waren 
ist für den gesellschaftlichen Einzel- und Großhandel 
bereits durch die Anordnung vom 5. August 195511 
geregelt worden. Es hat sich nun in der Praxis her
ausgestellt, daß die Kommissionen, die zur Festsetzung 
neuer Preise für derartige Waren gebildet worden 
sind, im staatlichen und konsumgenossenschaftlichen 
Einzelhandel einfacher besetzt werden können, vor 
allem in den Einmann-Verkaufisstellen. Deshalb bringt 
die Anordnung Nr. 2 über die Behandlung wertgemin
derter Waren im staatlichen und konsumgenossen
schaftlichen Handel vom 3. Juni 1957 (GBl. I S. 363) 
eine begrüßenswerte Vereinfachung. Die Kommission 
setzt sich jetzt z. B. bei einer Einmann-Verkaufsstelle 
im konsumgenossenschaftlichen Einzelhandel aus dem

9 vgl. Gesetzgebungsübersicht für das III. Quartal 1955, NJ 
1955 S. 652.

10 vgl. hierzu Gesetzgebungsübersicht für das II. Quartal 
1957, NJ 1957 S. 472.

11 vgl. Gesetzgebungsübersicht für das in. Quartal 1955, NJ 
1955 S. 652 f.

Verkaufsstellenleiter und einer betriebsfremden Per
son zusammen, die möglichst Mitglied des Verkaufs
stellenausschusses sein soll.

Der Bezug von Konsumgütem durch Haushalts- 
onganisationen, Betriebe und Organe der sozialisti
schen Wirtschaft sowie demokratische Organisationen 
einschließlich der allen diesen Organisationen ange
schlossenen Betriebe und Schulen kann unter Um
ständen zu Störungen in der Versorgung der Bevölke
rung führen, wenn der Warenbezug nicht mit den 
Plänen in Einklang steht, nach denen der Einzelhandel 
zu beliefern ist und die Exportverpflichtungen einzu
halten sind; dies gilt in besonderem Maße z. B. für 
den Bezug von Kraftwagen, Motorrädern, Fahrrädern, 
Rundfunk- und Fernsehgeräten, hochwertigen Spiegel
reflexkameras, Teppichen, Gardinen, Haushalts
porzellan und Wohnraummöbeln. Deshalb werden 
nach der Anordnung Nr. 3 über den Bezug von Waren 
des Bevölkerungsbedarfs durch gesellschaftliche Kon
sumenten vom 19. Juni 1957 (GBl. II S. 216) die sog. 
gesellschaftlichen Konsumenten mit derartigen Waren 
im Rahmen bestimmter Fonds beliefert, die von der 
Staatlichen Plankommission und vom Ministerium für 
Handel und Versorgung gebildet werden. Die fachlich 
und örtlich zuständigen Großhandelskontore und die 
Deutschen Handelszentralen, bei denen diese Waren 
allein bezogen werden dürfen, haben erst ihre Ver
pflichtungen gegenüber dem Einzelhandel bzw. dem 
Export zu erfüllen, bevor sie Waren an gesellschaft
liche Konsumenten ausgeben.

♦

Eine wichtige Aufgabe unserer Volkswirtschafts
planung besteht darin, daß die realen Möglichkeiten 
der Planerfüllung noch besser berücksichtigt werden, 
als dies in der Vergangenheit geschehen ist. Darum 
vor allem geht es auf dem Gebiet der L a n d -  u n d  
F o r s t w i r t s c h a f t  bei der Verordnung über die 
Durchführung eines Feldvergleichs in der Deutschen 
Demokratischen Republik vom 18. Juli 1957 (GBl. I 
S. 402). Danach ist zur Verbesserung der Grundlagen 
der Volkswirtschaftsplanung im allgemeinen und 'der 
Kultivierung von Ödlandflächen im besonderen ein 
Feldvergleich durchzuführen, der sich auf sämtliche 
landwirtschaftlichen Nutzflächen erstreckt. Hierbei 
treffen die Räte der Kreise und Stadtkreise grund
sätzliche Maßnahmen zur Erhaltung und Erweiterung 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche, arbeiten Kulti
vierungspläne aus und führen nach den Ergeb
nissen des Feldvergleichs ein Wirtschaftskataster. 
Dieses enthält alle wesentlichen Angaben über die 
Verteilung und Nutzung des Bodens. Nach Abschluß 
des Feldvergleichs werden alle „Änderungen im 
Besitzstand, im Pachtverhältnis und in der Nutzungs
berechtigung“ sowie alle Änderungen in der Nutzungs
art, die sich bei der Durchführung des Volkswirt
schaftsplanes als notwendig erweisen, in das Kataster 
eingetragen. Der Sicherung einer exakten Grundlage 
der Landwirtschaftsplanung dient insbesondere § 6, 
wonach Änderungen bei den Nutzungsarten, die nach 
Abschluß des Feldvergleichs vorgenommen werden 
sollen, der vorherigen Zustimmung durch die Räte der 
Kreise bzw. der Stadtkreise oder — bei Verringerung 
der landwirtschaftlichen Nutzfläche — durch die Räte 
der Bezirke bedürfen. Im Hinblick auf diese nach Ab
schluß des Feldvergleichs eintretende Rechtslage sind 
zunächst die Ergebnisse des Feldvergleichs für die 
Dauer von zwei Wochen offenzulegen. Gegen die bei 
dem Feldvergleich durch die Fachorgane getroffenen 
Feststellungen hat der Eigentümer oder der sonstige 
Nutzungsberechtigte das Recht der Beschwerde, die 
auf zwei Wochen nach Abschluß der Offenlegung be
fristet ist. Die Erste Durchführungsbestimmung vom 
18. Juli 1957 (GBl. I S. 403) enthält die Einzelheiten 
über die Erfassung der Wirtschaftsflächen, die Merk
male der verschiedenen Nutzungsarten und die Füh
rung des Wirtschaftskatasters.

Zur Förderung der Vereinigung der gegenseitigen 
Bauemhilfe (VdgB) und der ihr angeschlossenen Ge
nossenschaften der werktätigen Bauern sowie zur 
Vereinfachung der Verwaltungsanbeit ist die Anord
nung über die Besteuerung der Vereinigung der gegen
seitigen Bauernhilfe und der ihr angeschlossenen 
Genossenschaften der werktätigen Bauern vom 3. Juni 
1957 (GBl. I S. 359) erlassen worden. Hiernach ist die

695


